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BaselIIIMonitoring
Die deutschen Institute konnten zum 
31. Dezember 2016 ihre Eigenkapitalaus-
stattung weiter verbessern. Dies ergab die 
aktuelle halbjährliche Analyse der Deut-
schen Bundesbank, die untersucht, wie 
sich die Eigenkapitalreformen und die 
neuen Liquiditätsstandards, besser bekannt 

als „Basel-III-Rahmenwerk“, auf Banken 
auswirken. Zu den insgesamt 37 erfassten 
deutschen Banken gehörten sieben inter-
national aktive Gruppe-1-Institute mit ei-
ner Kernkapitalausstattung von jeweils 
mehr als 3 Milliarden Euro gemäß aktueller 
Regulierung sowie weitere 30 kleinere 
deutsche Institute, die der Gruppe 2 zuzu-
rechnen sind.

Diese alle sechs Monate durchgeführte 
Auswirkungsstudie konzentriert sich auf 
die bereits umgesetzten Bereiche des Ba-
sel-III-Rahmenwerks. Dieses wird derzeit 
im Baseler Ausschuss mit dem Ziel fertig-
gestellt, die Unterschiede bei der Berech-
nung der risikogewichteten Aktiva (RWA) 
zu reduzieren. Die dazugehörigen Auswer-
tungen – unter anderem zur Überarbei-
tung des auf internen Modellen basieren-
den Ansatzes und des Standardansatzes 
für das Kreditrisiko (inklusive Output 
Floor), zur Anpassung der Regeln für das 
Handelsbuch und das neue Verbriefungs-
rahmenwerk – sind in den Mitte Septem-
ber 2017 veröffentlichten Ergebnissen 
nicht abgebildet, da die Verhandlungen im 
Baseler Ausschuss noch nicht abgeschlos-
sen sind.

Die Institute der Gruppe 1 meldeten zum 
31. Dezember 2016 im Mittel eine harte 
Kernkapitalquote (gemäß Vollumsetzung 
des Regulierungspaktes CRR/CRD IV) von 
12,7 Prozent, die Institute der Gruppe 2 
von 15,7 Prozent. Alle Institute beider 
Gruppen erfüllten neben den Mindestan-
forderungen an das harte Kernkapital die 
vollen Anforderungen an den Kapitalerhal-
tungspuffer, der seit dem Jahr 2016 
schrittweise bis zum Jahr 2019 eingeführt 
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wird. Die großen Institute haben dabei ihre 
Kapitalquoten konstant erhöht. Dass dies 
gleichermaßen durch den Ausbau der 
 Kapitalausstattung und durch den Abbau 
risikogewichteter Positionen erreicht wur-
de, zeigt aus Sicht der Bundesbank, dass 
die Institute die richtigen Lehren aus der 
Finanzkrise gezogen haben und ihren Bei-
trag zu einem stabileren Finanzsystem leis-
ten. So verringerten die Institute seit 
Juni 2011 ihre Gesamt-RWA um 37,4 Pro-
zent und erhöhten den Bestand an hartem 
Kernkapital um 36,1 Prozent.

Die Stärkung der Kapitalbasis verbesserte 
zudem die durchschnittliche Verschul-
dungsquote beider Gruppen. Die soge-
nannte Leverage Ratio setzt das Kernkapi-
tal eines Instituts ins Verhältnis zum nicht 
risikogewichteten Gesamtengagement. Sie 
betrug zum 31. Dezember 2016 für Institu-
te der Gruppe 1 im Mittel 3,8 Prozent und 
für Institute der Gruppe 2 im Mittel 
5,3 Prozent. Damit haben die Banken ihren 
Verschuldungsgrad seit dem Beginn der Er-
hebung im Juni 2011 deutlich verringert.

Laut Bundesbank weisen die deutschen In-
stitute damit ähnlich hohe Kapitalquoten 
aus wie Institute anderer europäischer 
Länder, gerade die großen Banken in 
Deutschland haben aber eine unterdurch-
schnittliche Leverage Ratio. Hier sollten 
die Banken mittelfristig nachziehen und 
an einer Verbesserung ihrer Verschul-
dungsquote arbeiten, mahnt die Bundes-
bank. 

Weiterhin befasst sich die Studie mit der 
Liquiditätsdeckungskennziffer, der soge-
nannten Liquidity Coverage Ratio (LCR). 
Die kurzfristige, stressbasierte LCR defi-
niert die Mindestanforderung an den Be-
stand hochliquider Aktiva, die notwendig 
sind, um ein 30-tägiges Stress-Szenario 
abzudecken. Die durchschnittliche LCR be-
trug für Gruppe-1-Institute 129,9 Prozent 
und für Gruppe-2-Institute 172,2 Prozent. 
Alle Institute beider Gruppen erfüllten da-
mit bereits die vom Jahr 2018 an einzuhal-
tende Mindestanforderung von 100 Pro-
zent. Seit dem 1. Januar 2017 ist eine Min-
destquote von 80 Prozent einzuhalten.

Als weitere Liquiditätskennziffer wurde die 
strukturelle Liquiditätsquote, die Net Stab-
le Funding Ratio (NSFR), betrachtet. Die 
NSFR ist eine bilanzbasierte Kennzahl, die 
vorhandene Finanzierungsmittel den zu fi-
nanzierenden Aktiva gegenüberstellt. Die 

NSFR betrug für Institute der Gruppe 1 im 
Mittel 100,2 Prozent. Auf Einzelinstituts-
ebene benötigten zum 31. Dezember 2016 
noch vier der Gruppe-1-Institute ins-
gesamt 40,1 Milliarden Euro an stabilen 
 Finanzierungsmitteln, um eine Mindest-
quote von 100 Prozent zu erfüllen. Die 
durchschnittliche NSFR der Institute der 
Gruppe 2 lag bei 113,9 Prozent. Auf Einzel-
institutsbasis benötigten fünf Institute der 
Gruppe 2 zusammen noch 12,0 Milliarden 
Euro an stabilen Finanzierungsmitteln zur 
Einhaltung der NSFR. Seit der ersten Erhe-
bungsrunde im Juni 2011 verringerte sich 
damit der Bedarf an stabilen Finanzie-
rungsmitteln von Instituten der Gruppe 1 
um 84,2 Prozent und von Instituten der 
Gruppe 2 fast vollständig.

Die halbjährliche Datenanalyse der Deut-
schen Bundesbank findet im Rahmen des 
Basel-III-Monitorings statt. Hierbei beob-
achten und analysieren der Baseler Aus-
schuss für Bankenaufsicht und die Europä-
ische Bankenaufsichtsbehörde (EBA) seit 
Anfang 2011 die Auswirkungen der Eigen-
kapitalreformen und der neuen Liquidi-
tätsstandards für ausgewählte Institute 
auf halbjährlicher Basis. An der europäi-
schen Erhebung sind 164 Banken aus 
19 EU-Mitgliedsländern beteiligt.

Sanktionen gegen Banca 
Popolare di Vicenza
Die Europäische Zentralbank (EZB) hat 
gegen die Banca Popolare di Vicenza 
S.p.A., die sich in verwaltungsbehörd-
licher Zwangsliquidation (liquidazione 
coatta amministrativa – L.C.A.) befindet, 
eine Geldbuße in Höhe von 11,2 Millionen 
Euro verhängt. Dabei beziehen sich 8,7 
Millionen Euro der Geldbuße auf die 
Nichterfüllung der vierteljährlichen Mel-
deanforderungen im vierten Quartal 2014 
und ersten Quartal 2015 sowie der Offen-
legungsanforderungen im Jahr 2014. Eine 
Geldbuße von 2,5 Millionen Euro wurde 
des Weiteren für die Verletzung der 
Großkreditobergrenze im Zeitraum vom 
4. Dezember 2015 bis 31. März 2016 er-
hoben. 

Die Befugnis der EZB zur Verhängung von 
Verwaltungssanktionen beruht auf Arti-
kel 18 Absatz 1 der Verordnung (EU) Nr. 
1024/2013 des Rates vom 15. Oktober 

2013 zur Übertragung besonderer Aufga-
ben im Zusammenhang mit der Aufsicht 
über Kreditinstitute auf die Europäische 
Zentralbank. Gemäß Artikel 132 der SSM-
Rahmenverordnung hat die EZB sämtli-
che Beschlüsse zu Verwaltungssanktionen 
zu veröffentlichen. Die Sanktionen basie-
ren auf einem von der EZB am 10. Mai 
2017 gefassten Beschluss. Der Banca Po-
polare di Vicenza S.p.A. wurde daraufhin 
zwar bereits die Zulassung entzogen, 
doch die nun verhängten Geldbußen sol-
len der Schwere der Verstöße und dem 
Grad der Eigenverantwortung des Insti-
tuts Rechnung tragen. Die Kernpunkte 
des Beschlusses können auf der Website 
der EZB zur Bankenaufsicht abgerufen 
werden.

EZB: unbesicherter  
EuroTagesgeldsatz
Der Rat der Europäischen Zentralbank 
(EZB) hat Ende September beschlossen, 
 einen unbesicherten Euro-Tagesgeldsatz 
auf Grundlage der dem Eurosystem bereits 
zur Verfügung stehenden Daten zu entwi-
ckeln. Der Zinssatz, der bis zum Jahr 2020 
vor liegen soll, ist als Ergänzung bereits 
vorhandener, vom Privatsektor erstellter 
 Referenzzinssätze gedacht und soll als 
Backstop-Zinssatz dienen. Er soll aus-
schließlich auf in Euro denominierten 
Transaktionen basieren, die von den Ban-
ken im Rahmen der Geldmarktstatistik 
(Money Market Statistical Reporting – 
MMSR) gemeldet werden. 
 
Die Referenzzinssätze werden derzeit tief 
greifenden Reformen unterzogen. Die   
EZB hat sich zum Handeln entschlossen,  
da sie Referenzzinssätzen eine wichtige 
Ankerfunktion für Finanzmarktkontrakte  
beimisst. Die Transmission der Geldpolitik 
erfolgt über die Finanzmärkte; Referenz-
zinssätze sind somit für die Operationali-
sierung und Überwachung der Transmis-
sion der Geldpolitik der EZB von zentraler 
Bedeutung. Die genaue Ausgestaltung  
dieses neuen Tagesgeldsatzes soll den 
Marktteilnehmern im Laufe des kommen-
den Jahres bekannt gegeben werden. Sie 
sollen dann die Möglichkeit erhalten, ein 
Feedback zum vorgeschlagenen Ansatz zu 
geben. Darüber hinaus wird die EZB zu-
sätzliche Informationen zur Geldmarkt-
aktivität zur Verfügung stellen. 
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